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Die Abgeordneten zum Nationalrat Gratzer, Haller haben am 

17. März 1992 unter der Nr. 2676/J an mich eine schriftliche par

lamentarische Anfrage betreffend tatsächliche Tätigkeit des 

"Begutachtungsausschusses" gern. § 22a des Bundes-Personalver

tretungsgeseztes (PVG) gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Wie viele Begutachtungsausschüsse waren im Bundesministerium 
für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz aufgrund des § 22a 
PVG eingerichtet? 

2. Wie oft sind diese Begutachtungsausschüsse zusammengetreten? 

3. Wie oft wurden Eignungsprüfungen von Begutachtungsausschüssen 
überwacht? 

4. In wie vielen Fällen wurde eine Ste~lungnahme des Begutach
tungsausschusses gern. § 22a Abs.4 Z.2 PVG abgegeben?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Festzuhalten ist, daß das Bundesministerium für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz erst mit Inkrafttreten der Bundministerien

gesetznovelle BGBl. Nr. 45/1991 am 1. Feber 1991 errichtet wurde. 

Im Bereich des ehernaligen Bundeskanzleramtes-Gesundheit waren drei 

Begutachtungsausschüsse eingerichtet. 
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Zu Frage 2: 

Vor jeder beabsichtigten Aufnahme erfolgte bis zum 31. März 1991 

für alle Aufnahmen, bis zum 30. Juni 1991 für die Aufnahmen bei 

der Zentral leitung des Bundesministeriums für Gesundheit, Sport 

und Konsumentenschutz die Befassung der Begutachtungsausschüsse 

durch das Präsidium des Bundeskanzleramtes. 

Da es sich bei diesen Ausschüssen um keine Einrichtungen des Bun

desministeriums für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz han

delt, liegen auch keine Informationen darüber vor, wie oft diese 

zusammengetreten sind. 

Zu Frage 3: 

Ab dem Zeitpunkt der Befassung der BegutachtungsausschUsse durch 
das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 

waren in sieben Fällen bei Eignungsprüfungen ein oder zwei Mit

glieder der BegutachtungsausschUsse anwesend. 

Zu Frage 4: 

In keinem Fall wurde eine derartige Stellungnahme abgegeben. 
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